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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Nach Milliardenverlusten nimmt die Unsicherheit �ber die Zukunft der deutschen Landesbanken zu. W�hrend sich die

BayernLB �berzeugt zeigt, dass sie von der EU f�r ihre vom Freistaat Bayern getragene Kapitalerh�hung �ber zehn

Milliarden Euro gr�nes Licht bekommt, soll es bei der WestLB rasch die ersten Weichenstellungen f�r einen Verkauf

von wesentlichen Gesch�ftsteilen geben. Denn bislang konnte die angeschlagene drittgr�ßte deutsche Landesbank der

EU-Kommission nicht den geforderten Eignerwechsel melden. Der Frage der Rechtm�ßigkeit von internationalen Risiko-

gesch�ften durch Banken der �ffentlichen Hand sowie dem Problem der pers�nlichen Haftung ihrer Vorst�nde geht

Lutter in seinem Beitrag nach.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Tankstellenvertrag mit Laufzeit von

mehr als f�nf Jahren kann nicht unter

Gruppenfreistellung fallen

Mit Urteil vom 2.4.2009 – Rs. C-260/07 – hat der

EuGH entschieden: Ein Tankstellenvertrag mit ei-

ner Laufzeit von mehr als f�nf Jahren kann bei

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nicht un-

ter die Gruppenfreistellung fallen. Diese Voraus-

setzungen seien dann gegeben, wenn der Liefe-

rant dem Wiederverk�ufer die Tankstelle vermie-

tet oder verpachtet, ohne Eigent�mer sowohl

der Tankstelle als auch des Grundst�cks zu sein.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-785-1

unter www.betriebs-berater.de

EU-Kommission: Kein Kartellverfahren

gegen Mastercard

DieEU-Kommission sieht auf Basis derderzeit vor-

liegenden Informationen keinen Grund, gegen

MasterCard ein Verfahren wegen Zuwiderhand-

lung gegen eine Kommissionsentscheidung aus

dem Jahr 2007 einzuleiten. In der Entscheidung

wurde festgestellt, dass das multilaterale Inter-

bankenentgelt (MIF) f�r grenz�berschreitende

Zahlungskartentransaktionen gegen die EG-Vor-

schriften �ber wettbewerbsbeschr�nkende Ge-

sch�ftspraktiken verst�ßt. Denn MasterCard hat

nicht nur ein neues Entgeltsystem beschlossen,

sondern erkl�rte sich auch bereit, die im Oktober

2008 eingef�hrte Erh�hung seiner Kartennetzge-

b�hren im Juli 2009 r�ckg�ngig zu machen. Die

Kommissionwird die Umsetzung dieser Ank�ndi-

gungen in den kommendenMonaten genau ver-

folgen. Was die Praktiken von Visa auf dem Zah-

lungskartenmarkt betrifft, so setzt die Kommis-

sion ihre kartellrechtlicheUntersuchung fort.
(PM EU-Kommission vom 1.4.2009)

BGH: Vertretung einer AG in Prozess mit

einem Vorstandsmitglied

Mit Urteil vom 16.2.2009 – II ZR 282/07 – hat

der BGH entschieden: Eine Aktiengesellschaft

wird in einem Prozess mit einem Vorstandsmit-

glied – auch nach dessen Ausscheiden – aus-

schließlich durch ihren Aufsichtsrat vertreten.

Der Aufsichtsrat kann im Prozess – auf der

Grundlage einer ausdr�cklichen Beschlussfas-

sung – die bisherige Prozessf�hrung des Vor-

stands genehmigen. Die Genehmigung kann

auch schl�ssig erkl�rt werden.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-785-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Zur Mangelhaftigkeit eines �lteren

Gebrauchtwagens wegen l�ngerer

Standzeit

Der BGH hat mit Urteil vom 10.3.2009 – VIII ZR

34/08 – entschieden: F�r die Frage, ob ein ver-

kaufter �lterer Gebrauchtwagen wegen einer

dem Verkauf vorausgegangenen l�ngeren

Standzeit im Sinne des § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2

BGB frei von Sachm�ngeln ist, ist – anders als

bei der Standzeit eines Jahreswagens bis zum

Zeitpunkt seiner Erstzulassung (Senatsurteil vom

7.6.2006 – VIII ZR 180/05) – grunds�tzlich nicht

auf die Standzeit als solche abzustellen, sondern

darauf, ob bei dem Fahrzeug keine M�ngel vor-

liegen, die auf die Standzeit zur�ckzuf�hren sind

und die gleichartige Fahrzeuge ohne entspre-

chende Standzeit �blicherweise nicht aufweisen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-785-3

unter www.betriebs-berater.de

Finanzkrise
Bundesrat: Finanzmarktstabilisierungs-

erg�nzungsgesetz verabschiedet

Am 3.4.2009 hat der Bundesrat dem so genann-

ten Finanzmarktstabilisierungserg�nzungsge-

setz zugestimmt. Die Erg�nzung beinhaltet �n-

derungen im Gesellschafts- und �bernahme-

recht. Zudem ist eine im Gesetz beschriebene

m�gliche L�sung die vollst�ndige �bernahme

eines angeschlagenen Finanzinstituts durch den

Staat.
(Quelle: PM BMF vom 3.4.2009)

BVerfG: Verfassungsbeschwerde gegen

FMStG nicht angenommen

Mit Beschluss vom 26.3.2009 – 1 BvR 119/09 –

hat das BVerfG die Verfassungsbeschwerde ei-

nes Aktion�rs einer deutschen Großbank ge-

gen das Finanzmarktstabilisierungsgesetz nicht

zur Entscheidung angenommen. Einer Presse-

mitteilung des Unternehmens zufolge beab-

sichtigt der Finanzmarktstabilisierungsfonds,

der betreffenden Bank 10 Mrd. Euro Eigenkapi-

tal durch die Ausgabe und �bernahme von

Stammaktien sowie im Wege einer stillen Ein-

lage zur Verf�gung zu stellen. Der Aktion�r

hatte eine Verletzung seines Grundrechts auf

Aktieneigentum beanstandet. Insbesondere

wendet er sich gegen eine teilweise Entmach-

tung der Hauptversammlung. Die Verfassungs-

richter verwiesen den Beschwerdef�hrer unter

Nennung ihm zur Verf�gung stehender Klage-

m�glichkeiten auf den fachgerichtlichen

Rechtszug. Eine Vorabentscheidung sahen die

Richter ohne vorherige Kl�rung der tats�ch-

lichen und rechtlichen Fragen bei der Ausle-

gung und Anwendung der in Rede stehenden

Normen im Lichte des Art. 14 Abs. 1 GG wie

auch des Rechts der Europ�ischen Gemein-

schaften nicht angezeigt.
(Quelle: PM BVerfG vom 3.4.2009)

Gesetzgebung
Kreditwirtschaft: Einigung auf SEPA-

Lastschrift

Am 31.3.2009 hat sich die Kreditwirtschaft auf

die gemeinsame europ�ische Lastschrift geei-

nigt, die Verbrauchern ab November in ganz Eu-

ropa zur Verf�gung stehen soll. Der entschei-

dende Impuls f�r die breite Nutzung der SEPA-

Verfahren muss nun allerdings vom Gesetzgeber

kommen, um einen reibungslosen �bergang

vom deutschen Lastschriftverfahren auf die eu-

ropaweite Lastschrift zu erm�glichen.
(Quelle: PM Bankenverband vom 31.3.2009)
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